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Rundschau

Künftig neue Rekrutierungsform
M/Z 7/7*77/ X/a/*/ /fe/* /l/*///7't' XV/ //77//7*/*Z .v/W/ t//V /)/s-
Z/t'/"//,'/' /l/ZV///*////77# Z7/7* /?ßÄ:7*7//7W*Z//7g XX/. DflS
XjSte/77 7777/ 77777* 77/77777 7ög, H'/7* t'.S 777 ///*/* 17*777 7*7' 95
/777/7'7* SC/77777 SC/7 MC77SC/7C77^C7/C77ÄC77.^ 7777^C7VC777/C/

W/7*//, ge/777g/ T/C77 /I/7S/77*77c//7*77 7/7*7* 77 C77C77 /(/"7777'C

77777/ 7/cS Z7V7'/sc/777/2CS 7777'/// 7777'/77*.

Personen

Div Markus Rusch

Der ehemalige Vcrteidigungs-
attaché in Washington und frühe-
re Stellvertretender Generalstabs-
chef berät inskünftig Bundesrat
Samuel Schmid in Fragen der
Sicherheits- und Militärpolitik. Er
begleitet zudem wichtige Projek-
te des VBS im Bereich des Con-
trollings. Im Zentrum dieser Auf-
gäbe steht vor allem die Über-

wachung der Konsistenz von Pro-

jektaufträgen, von Projcktorgani-
sationen sowie des zeitlichen und
inhaltlichen Ablaufs der Projek-
te. Zu seinen weiteren Aufgaben
gehört unter anderem auch die

Begleitung des Departements-
chefs auf Auslandreisen und/oder
bei Empfängen und Kontakten
mit Vertretern anderer Staaten.

Oberstlt i Gst Walter Schwei-
zer und Major Willi Jäggi

ab. Der Generalstabschef KKdt
Hans-Ulrich Scherrer hat Oberst-
It i Gst Walter Schweizer und

Major Willi Jäggi zu den neuen
Kommandanten des 5. SWISS-
COY-Kontingents ernannt.

Der 43-jährige Berner Berufsof-
ftzier Walter Schweizer ist stell-
vertretender Kommandant des

Festungswachtkorps. Von seiner
zivilen Ausbildung her ist Oberst-
It i Gst Schweizer Bauingenieur
HTL und Betriebswirtschaftsin-
genieur HTL/NDS.

Major Willi Jäggi ist Milizoffi-
zier und stellvertretender Kom-
mandant des Stabsbataillons
Felddivision 8. Der 38-jährige
Solothurner Jurist arbeitet in lei-
tender Funktion bei der SWX
Swiss Exchange (Schweizer Bör-
se) in Zürich, wohin er nach dem
Einsatz zurückkehren wird.
Major Jäggi ist verantwortlich für
die eigentliche SWISSCOY-
Dienstkompanie.

Rundschau

Aktuell 2
Schweizer Armee 4
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Die Schweiz und «Schengen» 6
Schweiz 7

Beltrametti, Lütolf und
Cancellara

b.m. 68 Spitzensportler, darunter
bekannte Namen wie der Abfah-
rer Silvano Beltrametti, der
Schwimmer Remo Lütolf oder
der Radprofi Fabian Cancellara
rückten Anfang September zum
sechswöchigen RS-Spitzensport-
ler-Lehrgang in Magglingen ein.

Auf dem Tagesbefehl stehen

Trainingseinheiten unter der Lei-
tung von qualifizierten Verbands-
trainern sowie Theorielektionen
zu spitzensportspezifischen The-
men.

Nachrichten

Die Gruppe Rüstung ist
zertifiziert

g.h. Die Beschaffungen und
Entsorgungen von Systemen
und Material für die Schwei-
zer Armee und weitere Auf-
traggeber unterliegen künftig
den international gültigen Qua-
litäts- und Umweltstandarts.
Die Gruppe Rüstung hat ihr
Managementsystem erfolgreich
zertifiziert.

Änderung der Uniformen-
Verordnung

m.r. Der Bundesrat hat eine
Änderung über das Tragen aus-
ländischer Uniformen in der
Schweiz und Schweizerischer
Uniformen im Ausland (Uni-
formenverordnung) verab-
schiedet. Diese tritt auf den 1.

Oktober in Kraft. Mit der Ver-
Ordnungsrevision wird betref-
fend das Tragen von ausländi-
sehen Uniformen in der
Schweiz den internationalen
Entwicklungen im Bereich der
grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit von Polizei, Grenz-
wachtdiensten und Militär
unter den entsprechenden, von
der Schweiz eingegangenen
Staatsverträgen Rechnung
getragen.

Im Weitem wird die Bewilli-
gungsregelung für das Tragen
der schweizerischen Militär-
uniform im Ausland ergänzt.

-r./Od. Für Schlagzeilen in den
Medien sorgten die Meldungen
der Abgänge während den Rekru-
tenschulen. Abgesehen vom
«Verlustgeld», das dabei entsteht,
wird die Glaubwürdigkeit der Be-

urteilung in Frage gestellt. Der
Handlungsbedarf ist offensicht-
lieh. Die Rekrutierung soll kiinf-
tig verlängert und intensiviert
werden.

Die Sportprüfung
wird wie bisher
weitergeführt

Bei einem Tag Rekrutierung ist
die Zeit knapp bemessen. Vor
allem die ärztliche Untersuchung
sollte ausführlicher durchgeführt
werden können. Mit dem neuen
Drei-Tage-System der Rekrutie-

rang XXI wird es möglich, alle
nötigen und weitaus ausführli-
cheren Tests durchzuführen. Neu
wird auch die psychische und

psychiatrische Komponente be-

rücksichtigt. Die Sportprüfung
hingegen hat sich bewährt und
wird weitergeführt. Im besonde-

ren soll auch der sozialen Intel-
ligenz ein angemessener Stellen-
wert beigemessen werden (siehe
Interview auf Seite 3 mit Divi-
sionär Waldemar Eymann).
Neben der gründlicheren medizi-
nischen Untersuchung und der
Überprüfung der körperlichen
Leistungsfähigkeit wird also auch
die Persönlichkeit in grosser Brei-
te erfasst. Dadurch wird eine Be-

urteilung der Kadereignung jedes
Einzelnen auf der Basis wissen-
schaftlicher Tests möglich. Ziel
ist es die wesentlichen Eckwerte
jedes Stellungspflichtigen zu
erfassen und ihn nach dem
Grundsatz «Der richtige AdA in
die richtige Funktion» einzutei-
len.

Die sechs Rekrutie-
rungszonen:
Lausanne,
Sumswald. Schwyz,
Aarau, Rüti ZH,
Mels SG

Nicht nur Dauer und Inhalte wer-
den abgeändert. Auch die Rekru-
tierungsstandorte erfahren eine
Änderung. Bisher gab es 130

Standorte. Künftig finden die

dreitägigen Rekrutierungen auf-
geteilt in sechs Rekrutierungs-
Zentren statt. Es sind dies nach
aktuellem Planungsstand Lausan-

ne, Sumiswald, Schwyz, Aarau,
Rüti ZH, Mels SG. Die Schweiz
wird demzufolge von heute acht,
in sechs Rekrutierungszonen ge-
gliedert. Die Rekrutierung wird
in jedem Zentrum über das ganze
Jahr mit zirka 45 Wochenzyklen
geführt.

Für die Rekrutie-
rung XXI gilt: Bund
und Kanton haben
eine neu definierte
Aufgabenteilung.

Der Kanton wird die Vororien-
tierung übernehmen, wobei alle

Stellungspflichtigen und jungen
Frauen im 16. Lebensjahr eine

schriftliche Vororientierung über
die Armee und den Zivilschutz
erhalten. Ebenfalls ist das Auf-
gebot und der neue Orientie-
rangstag (bisher Informations-
abend durch den örtlichen Sekti-
onschef) Sache des Kantons. Dar-
aus geht hervor, dass der Infor-
mationsführung eine hohe Prio-
rität beigemessen wird.

Die Rekrutierung und die Dienst-

leistung, welche im Normalfall
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Im Oberwallis oder
in Sumiswald?

-r. Die neue Rekrutierung sieht
sechs Rekrutierungszentren
vor. Für das Wallis bedeutet
dies, dass künftig im Kanton
nicht mehr ausgehoben wird.
Die Neuerung schlägt vor, die

Stellungspflichtigen aus dem
Oberwallis nach dem berni-
sehen Sumiswald (Rekrutie-
rungszentrum in deutscher

Sprache) und diejenigen aus
dem Unterwallis nach Lausan-

ne (Rekrutierungszentrum in
französischer Sprache) aufzu-
bieten. Dazu der «Walliser
Bote»: «Die verantwortlichen
Stellen des Kantons sind mit
diesem Vorschlag einverstan-
den. Bei Nachfragen in der
diesjährigen Aushebung in

Brig-Glis, ob es den Steh

lungspflichtigen etwas aus-
machen würde für die Rekra-
tierung nach Sumiswald zu fah-

ren, äusserten sie sich relativ
einstimmig, dass es ihnen egal

im 20. Lebensjahr angetreten
wird, fällt in den Aufgabenbe-
reich des Bundes.

Kurzum: Mit der Hilfe einer bes-

seren Rekrutierung sind weniger
Abgänge zu erwarten und man
hat den richtigen Mann und die

richtige Frau am richtigen Ort.
Dies kommt zweifellos dem Ima-
ge und der Akzeptanz der Armee
zugute.

Info-Thek

Falls jemand Informationen über
die Funktionen der Erstalimentie-
rung der Armee 95 für das näch-
ste Jahr (Aushebungsfunktionen)
benötigt, kann er die CD-ROM
«Militärische Jobs - massge-
schneidert» bestellen. Stellungs-
Pflichtige können diese mit einer
Bestellkarte aus der Broschüre
«Mitmachen», die anlässlich der
Orientierung durch den Sektions-
chef abgegeben wird, tun. Der Ver-
sand erfolgt über die UG Perso-
nelles der Armee, Aushebung,
3003 Bern. Für Internet Freaks bie-
tet sich via Homepage des VBS
ein direkter Zugriff an.

Div Waldemar Eymann steht Red und Antwort
dÄA'/££'-i007.ST//C: S/'c .v/7«/

efer mâ'cLLgste Persona/-

cLe/m c/er ScLwe/z. JK/e-

v/e/e Letzte szW /Lz?ez?

i/zzterste/L, tzm c/ze /zerao-
z?e//ez? Pewotzrcezz t/er
zlrmee ztz Levv/rtecLc//-
tez??

Divisionär Waldemar
Eymann: Der Unterstab-
schef Personelles der Ar-
mee im Generalstab be-

schäftigt rund 180 Mitar-
beiter. Weitcrc Leute sind
bei den Grossen Verbän-
den und Kantonen ange-
siedelt, die sich ebenfalls
mit Personellem befas-

sen. Hinzu kommen noch
mehrere Hundert wie
etwa Dienstchefs, Adju-
tauten in den Truppen-
körpern oder besondere

Funktionäre, die die

Truppe betreuen.

i/z?L wtevz'e/e ztz?-

geLör/ge r/er ztrwee
Zzeteetztez? Lte rzm

/tzz/czzzg 7/zz'er ÄTzrz7ere,

wzevze/e s/zzL es Letzte
tzz?r/ werr/ez? es zworgez?
sezz??

Beim Antritt als Chef
Sektion Heeresorganisa-
tion am 1. Januar 1991

betrug der Effektivbe-
stand 817 000 Personen.
Bis heute ist er auf rund
eine halbe Millionen ab-

gebaut worden und diese

Zahl wird sich mit der
Armee XXI nochmals
halbieren.

S/e Lewzr/se/za/tez? özzc/z

c/ze Leste'zzc/e /tzr c/ze

Se/ztz/ez?, Ktzrse tzzzc/ 7rtzp-

/?ez?. 7s7z? LV/ss o/zz?e

LoLez?? ff/? c/rtzcLt Lzer

r/er LcLwL?

Das Hauptproblem ist
dafür zu sorgen, dass

genügend Kader vorhan-
den ist. Je weniger, umso
schwieriger ist die Ein-

teilung zum Beispiel von
Zugführern und Kom-
mandanten. Das eigentli-
che Problem ist der unter-
schiedliche Bestand an

Rekruten in den Som-
merschulen mit 70% und

30% in den Winterschu-
len. Ausgeglichene Bes-
tände wären für die Aus-
bildung und Bewirt-
Schaffung ideal.

fFerc/ez? s/cL r/te L77?Le/-

tez? wte Letzte atzcL ûL

2003 »/)«/• </«.v F«Wen
ez'z?e.v Potzrze/w or/er

gwa/Ytezwmtez'S Le/c/a-

gez? zzztzAvezt?

Nein! Die Anzahl der
Einheiten wird sich auf
einen Viertel reduzieren.
So kann ich jetzt schon

sagen, dass die Ahmen-
tierung dieser Funktionen
keine Probleme für die

Truppe ergeben wird.

Lte /?//egez? eztge Xoz?teL-

te ztflc'L tfussez?, z?czz??ez?t-

/zcL zt/z' fF/rtecLfl// tzzzr/

LeLzY?z?.s'te//tez?. /z? we/-
cLez? Lez*e/cLez??

In den Jahren 1999/2000
wurden sehr enge Kon-
takte gepflegt. Aus die-
sen heraus ist ein Dialog
entstanden, der sich posi-
tiv ausgewirkt hat. Heu-
te sind diese Gespräche
nicht mehr so intensiv.
Wir gehen miteinander
sehr offen um. Die Inter-
essen der Wirtschaft und
der Armee müssen in
eine optimale Situation
gebracht werden. Die
Wunschvorstel hingen
sind auf beiden Seiten
nicht gleich.

7Lre Lesozzc/erez? Lezte-
Lizzzgez? zzz c/ez? //e//gnz-
z?ez? zzz? LerezcL Leteezz-

zzzzg zzzzr/ £7z?te/"ste7zyz?g?

Als Schulkommandant
der Infanterie-Schulen
Liestal (1988 bis 1990)

trat ich als Mitglied dem
Schweizerischen Fourier-
verband, Sektion Beider
Basel, bei und bin es heu-

te noch. Aber als Unter-
Stabschef Personelles der
Armee im Generalstab
bin ich nicht der Schirm-
herr der Hellgrünen son-
dem von den Adjutanten
der Armee. Hingegen
pflege ich gerne den

Kontakt zu den Hcllgrü-
nen.

FTza àWezY s/cL wc/z?z? zzzzf

Lezz? L»z?//7gez? LeLn//te-
n/z?gs'Loz?ze/?/?

Die heutige Philosophie
ist ein Rekrutierungstag
als erste Phase. Die zwei-
te Phase begint in den

ersten sechs Wochen
Rekrutenschule (RS).
Das hat zur Folge, dass

viele Leute in den ersten

sechs Wochen RS ent-
lassen werden. Diese ver-
ursacht Kosten von rund
zehn Millionen Franken.
Weiter ist es so, dass

auch eine ganze Reihe

von Rekruten in den

ersten vier Wochen RS

in eine andere Truppen-
gattung eingeteilt werden
müssen. Mit einem knap-

pen Tag ist es nicht mög-
lieh, bessere Resultate zu
erzielen.

Die Bedürfnisse der
Armee XXI sind gewal-
tig geworden, was die
Auswahl betrifft. Neu
rekrutieren wir Leute für
den Zivilschutz, für die

Armee, wo WK-Soldaten
gebraucht werden. Ein
kleiner Teil betrifft die
Durchdiener und zudem

von grossem Interesse ist

zu wissen, wer sich frei-
willig für Auslandeinsät-
ze interessiert, damit der
Rekrut in eine Funktion
eingeteilt wird, in der

man ihn im Ausland auch
braucht.

Die heutige Rekrutierung
klärt nur medizinische
Gründe ab; über ganze
Bereiche wie psychisches
Befinden usw. findet kei-
nc Beurteilung statt.
Genau hier ist Nachhol-
bedarf und wir können
uns damit ersparen, dass

ein Teil der Jungen bloss

für ein bis fünf Wochen
in die RS einrücken.

Ein weiteres Problem der

heutigen Rekrutierung
ist, dass kein Kaderpo-
tenzial erfasst wird. Da-
durch werden zu viele
oder zu wenige gute Leu-
te in eine Truppengattung
eingeteilt.

Heute wird die Rekartie-

rung in 130 Standorten

durchgeführt. Das ist ein
Wanderzirkus. Auf diese

Art kann man nur eine

gewisse Qualität errei-
chen, die heute nicht
mehr genügt.

Lestez? DûzîL, Ltezr D/v/-
s/ozzär, /i'/z* /Lre /z?tez*es-

sûzztez? i/z?L L/ärez?Lezz

y4«.s///Lz"Mz?gez?.

Da.v /flterv/evv zw/7 O/v Lymaww

7«Ar/e /Iz?M£-£-L(x;/S77K-/tefM-

/or Ate/>/ra7 A Sc/w/er

Divisionär Waldemar Eymann, von
Linden BE, wurde am 31. August
1943 geboren. Er ist verheiratet und
Vater von vier erwachsenen Kindern.
Er wohnt in Fraubrunnen, spricht
Deutsch, Französisch, Russisch und
etwas Englisch. Die ersten Jahre sei-
ner instruktorentätigkeit führten ihn
von den Trainschulen St. Luziensteig
zu den Gebirgs-Infanterieschulen
Chur. In dieser Zeit hat er sich zudem
im Sportmanagement engagiert: Als
Präsident führte er den Eishockey-
club Chur aus der ersten Liga in die
oberste Spielklasse. 1983/1984
wurde er nach Wien abkomman-
diert, wo er an der Landesverteidi-
gungsakademie den Generalstabs-
kurs erfolgreich absolvierte. 1985
war er in der Infanterie-Offiziers-
schule in Zürich eingesetzt. Nach
zwei weiteren Jahren Lehrtätigkeit
beim Kommando Zentralschulen
kommandierte er von 1988 bis
1990 die Infanterie-Schulen Liestal.
1991 bis 1995 wurde ihm die Lei-

tung der Sektion Heeresorganisa-
tion im Stab der Gruppe für Gene-
ralstabsdienste anvertraut. In die-
ser Funktion war er massgeblich an
der erfolgreichen Überführung der
Armee 61 in die Armee 95 mitbe-
teiligt. Auf den 1. Januar 1996
ernannte ihn der Bundesrat zum
Unterstabschef Personelles der
Armee. Er zeichnet damit für alle
Truppen-Personalangelegenheiten
der Schweizer Armee verantwortlich.

D/v/s/onna/re Wa/demar Eymann, sous-
chef d'état-major du Groupe du per-
sone// de /'armée à /'Etat-major géné-
ra( or/g/na/re de L/'nden BE, est
né /e 31 août 1943. Dom/'c/7/'é à Frau-
brunnen, /e d/V/'s/'onna/re Eymann est
marié et père de quatre enfants
majeurs. Po/yg/otte, Wa/demar Eymann
parte /'a/temand, fe français, te russe,
et possède des mot/'ons d'ang/a/'s.
Le Conse// fédéra/ a nommé, en date
du 1.1.1996, Wa/demar Eymann
sous-chef d'état-major du personne/
de /'armée. // devient ainsi responsab-
te de toutes /es affaires re/at/ves au
personne/ de /'armée suisse.
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Rundschau Schweizer Armee

Armeeleitbild XXI, wie weiter?
Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens
iV/emawt/ />es/rafe/ <//£ /In«et'-
re/on«; t/er ßet/ar/ is/ «ws^ew/ese«. At/c/j /«.st s/e-

/>e«ya/2r/ger übc/stefiz z/er /lrwtee 95 is/ t/iese zi/c/zZ

«ze/zr zet/gemäss zz/zz/ /««Monier/ zzzc/zZ «te/tr, vvzzs

zzzzt/z von /tronti«e«/er /to/i/isc/ter 5ei/e ertvÄ/t«/
H'z>z/. £7'«e ZtrneMerwng z/er Sc/tweiter /Ir/zzee

t/r««g/ sze/z /orzzz/z'e/z ««/,' z/oc/z is/ zzzc/z/s z« n/ter-
s/zzrzezz; ei« zzzzz/zzVzVÀser Zezï/z/zzzz /zzz/ szc/z zz/.s zzzzrezz-

/z.vZzsc/z erweise«.

Voiv Oberst ffonivD H4Vdbvsch«.d

Armeeleitbild XXI

Der Entwurf vom 2. Mai 2001

zum Armeeleitbild XXI ist in ver-
schiedener Hinsicht typisch.
Praktisch waren an den Pia-

nungsarbeiten fur das Armeeleit-
bild XXI bis zum Vorentwurf
vom 21. Februar 2001 nur Stel-
len des Eidgenössischen Depar-
tementes für Verteidigung, Be-

völkerungsschutz und Sport
(VBS) beteiligt. Die Planer agier-
ten mit einer gewissen Narren-
freiheit im luftleeren Raum. Mei-

nungen von Aussenstehenden -
zum Beispiel der Miliz und ihrer
Organisationen - waren, auch

wenn sie vorgebracht wurden,
nicht gefragt. Das Vorhaben fand
auch wenig Resonanz bei Partei-

en und in der Öffentlichkeit. Da-
bei ist die Schweizer Armee die-

jenige eines demokratischen Staa-

tes, wo Bevölkerung und Stimm-
bürger in Militärfragen mitreden
können und müssen.

Nachdem der frühere Chef VBS
Ende 2000 zurückgetreten war,
zeichnete sich ein Umdenken in
der Armeereform ab. Zwar er-
schien der noch von ihm inizi-
ierte Vorentwurf vom 21. Febru-

ar 2001, aber die Armeereform

gewann plötzlich über Nacht an
Interesse. Durch den zum Teil
mangelhaften Vorentwurf zum
Armeeleitbild XXI wurden Poli-
tik, Miliz und Presse aufge-
schreckt. Die Diskussion begann
auf breiter Ebene, wie man sich
das eigentlich viel früher ge-
wünscht hätte, was aber vom
VBS mit fehlender Information
und Geheimnistuerei verhindert
worden war.

In einem kurzen Konsultativver-
fahren versuchte das VBS, die ab-

weichenden Meinungen selektiv
einzufangen, um grösseren Scha-
den in der Frühphase der öffent-
lichkeitswirksamen Armeereform
zu vermeiden. Es wurde eine Er-

gänzung des Vorentwurfes in
Aussicht gestellt. Nur rund zwei
Monate nach dem Vorentwurf
erschien der (definitive) Entwurf
vom 2. Mai 2001 zum Armee-
leitbild XXI. Die Korrekturen im
Entwurf hielten sich in Grenzen
und betrafen einige bereits
damals strittige Punkte, wie bei-
spielsweise die Unterstellung der

Bataillone/Abteilungen oder die
Zusammenarbeit mit den Kanto-
nen.

Der Bundesrat ermächtigte das

VBS, das Armeeleitbild XXI
(Entwurf vom 2. Mai 2001) und
andere Revisionsentwürfe in die

Vernehmlassung zu schicken.

Vernehmlassung
Armeeleitbild XXI

Die Vernehmlassungsfrist lief
vom 2. Mai bis zum 31. Juli 2001.
Es beteiligten sich an der Ver-
nehmlassung Kantone, Parteien,

Organisationen und Einzelne,
total 141 Teilnehmer. Bereits am
15. August 2001 veröffentlichte
das VBS eine Zusammenfassung
der Ergebnisse des Vernehmlas-
sungsverfahrens zum Armeeleit-
bild XXI. Der Inhalt der Stel-
lungnahmen zum Armeeleitbild
war überwiegend kritisch, zum
Teil negativ bis ablehnend
(zurück an den Absender), was
vom VBS gerne heruntergespielt
wird. Die Stellungnahmen reich-
ten von der praktischen Rück-

kehr zur Armee 61 über die ser-
vile Zustimmung zum vorge-
schlagenen Armeeleitbild XXI
bis zum Vorschlag einer kleinen
schweizerischen Berufsarmee im
europäischen Kontext. Wahrlich
ein weites Spektrum. Damit hat-
ten insbesondere die selbstsiche-

ren, der Wirklichkeit entrückten
Militärs im VBS nicht gerechnet.
Die Vernehmlassung wurde zum
heissen Sommer für den neuen
Chef VBS; die Auseinanderset-

zung hatte erst richtig begonnen.
Zahlreiche Anträge verlangen
formelle und materielle Ände-

rungen am Armeeleitbild XXI.

Organisation

Es wird eine formelle Überar-

beitung der Organisation der
Armee gefordert. Sollen die

Bataillons-/Abteilungs-Module
den Einsatzbrigarden fest unter-
stellt oder fallweise zugewiesen
werden? Warum sind den Terri-
torialzonen keine Truppen unter-
stellt? Wo bleibt die Territorial-
Infanterie? Verlangt das Gelände
nicht zwingend eine dritte Ge-

birgsbrigade mit entsprechendem
Lehrverband Gebirgstruppen und
die Beibehaltung von Trainfor-
mationen?

Die Armeespitze im Frieden ist
politisch der Chef VBS und
militärisch kann dies der Chef
des Generalstabes sein. Ein Chef
des Politikbereiches Verteidigung
(Chef der Armee) ist gar nicht
notwendig. Die Führungsspitze
der neuen Armee ist zu gross
geraten, es hat zu viele Hierar-
chiestufen (zum Beispiel Chef
Heereseinsatz/Luftwaffeneinsatz,
Ausbildungschef Heer/Luftwaf-
fe) und Generäle (höhere Stabs-

Offiziere); die Organisation ist zu
kompliziert. Phantomfunktionen
wie Chefs Support Heer/Luft-
waffe, über die noch keine Zei-
le der Öffentlichkeit mitgeteilt
wurde, gehören im Organigramm
der Armee gestrichen.

Ausbildungskonzeption

Eine Verlängerung der Rekrutie-

rung wird zum Teil als Leerlauf
abgelehnt. Die längere Grund-
ausbildung muss von der Wirt-

schaff, der Gesellschaft und den

Betroffenen akzeptiert werden.
Eine neuste Umfrage zeigt, dass

fast die Hälfte der Befragten die
Rekrutenschule (RS) von 15

Wochen nicht verlängern wollen.
Nur eine Minderheit befürwortet
eine Verlängerung der RS um 9

auf 24 Wochen. Die Länge der

Grundausbildung ist auf die zivi-
le Ausbildung abzustimmen.
Wird die Grundausbildung ver-
kürzt, soll dies nicht durch mehr
Wiederholungskurse (WK) kom-
pensiert werden.

Einsatzkonzeption

Der Einsatzkonzeption wird weit-
gehend zugestimmt, wobei die

Aufgabenteilung Bund - Kanto-
ne beim Subsidiärauftrag Exis-
tenzsicherung der Armee bezie-

hungsweise im Bevölkerungs-
schütz noch nicht geklärt ist.
Deutlichere Darstellungen, zum
Beispiel des Logistikbereichs
werden gefordert. Eine Gesamt-

Sicherheitskonzeption (Innere
Sicherheit) wird verschiedentlich
vorgeschlagen.

Miliz- und Berufskader

Es wird eine genauere Beschrei-

bung der Kaderausbildung bezie-

hungsweise der Laufbahnen von
Miliz- und Berufskadern gefor-
dert; auch unter dem Aspekt der

Aufgabenteilung. Der Einbezug
der Miliz bis auf Stufe Brigade-
kommando beziehungsweise Bri-
gadekommandant wird klar ge-
fordert. Ein Chef der Armee
(Friedensgeneral) mit nebulösen

Aufgaben wird als überflüssig
erachtet, nebst anderen erwähn-
ten Funktionen für höhere Stabs-

Offiziere. Die Dienstgrade der
Mannschaft und der Unteroffi-
ziere mit den entsprechenden
Funktionen sind immer noch
nicht festgelegt (ausländische
Modelle eignen sich nicht unbe-

sehen).

Bestände

Grundsätzlich wird den vorgese-
henen Beständen zugestimmt.
Verlangt wird aber eine transpa-
rente Bestandesberechnung, ins-

besondere was die Bestandeser-

höhung von 20 000 Aktiven ge-

geniiber den politischen Leitlini-
en auf neu 140 000 Aktive be-

trifft. In der Reserve von 80 000

Personen wird eine Gefahr der
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Rundschau Im Blickpunkt

Sommaire

Une transformation de l'Armée
suisse est nécessaire, tout le

monde le sait. Le plan direc-
teur d'Armée XXI a passé en
consultation pendant l'été
2001. Les objections étaient
nombreuses et legitimes. C'est
maintenant au Départmeent
fédéral de la défense, de la pro-
tection de la population et des

sports (DDPS) de remanier le

plan directeur d'Armée XXI
qui sera, mis en ordre, adopter
par le Conseil fédéral fin octob-
re 2001 et après transmis aux
Chambres fédérales. Ensuite la

politique et le parlement pour-
ront prendre le sceptre en
mains. L'Armée XXI pourra
enfin prendre son départ un an

plus tard que prévu, le 1" jan-
vier 2004.

Entstehung einer 2,-Klass-Armee
gesehen. Dies umso mehr, als in
der abgestuften Bereitschaft zu-
erst Durchdiener/Berufs- und
Zeitsoldaten, dann Aktive und am
Schluss Reservisten zum Einsatz
kommen. Im übrigen sind Aus-
bildungsdienste für Offiziere in
der Reserve nicht zwingend vor-
gesehen.

Transformation

Damit der Start der Armee XXI
gelingt, ist am Zeitplan festzu-
halten, das heisst: Die Armee
XXI sollte ab 1. Januar 2003 zu
funktionieren beginnen. Dabei ist
die Durchführung der WKs im
2003 umstritten und muss auf ihre

Zweckmässigkeit überprüft wer-
den.

Einzelaspekte

Das Potenzial der Miliz wird als
noch nicht ausgeschöpft beurteilt.
Der Anteil Berufspcrsonal soll
möglichst niedrig bleiben 1 bis
2 Promille des Armeebestandes)
und das System Milizarmee auf-
recht erhalten bleiben. Durchdie-
ner werden zum Teil als mit dem

Milizprinzip unvereinbar angese-
hen. Es wird eine strikte, nicht
zu hohe Obergrenze gefordert,
beispielsweise 10 bis 20% eines

Rekrutenjahrganges. Die Ge-
wichtung der beiden Armeeauf-
träge Verteidigung und Ausland-
einsätze sowie des Subsidiärauf-

träges Existenzsicherung geben
nach wie vor zu Diskussionen
Anlass. Die Prioritäten sind noch

zu definieren. Weitere Einzelas-
pektc betreffen auch die Neutra-
lität, die Lagebeurteilung und die
Finanzen.

Anpassungen und
Zukunft

Es geht bei der Überarbeitung
des Armeeleitbildes XXI nicht
um Kosmetik, sondern darum,
bedeutende Einzelaspekte zu
überprüfen. Die konzentrieren
sich vor allem auf die Bereiche

Organisation, Ausbildung, Ein-
satz, Miliz- und Berufskader und
Bestände.

Natürlich ist eine zügige und kon-

sequente Armeereform zu for-
dem. Die Militärs brauchen aber

Vorgaben der Politik um weiter-
zukommen. Bisher hat sich die

Politik meistens mit Bandbrei-
ten/Eckwerten befasst, nur wenig
mit Inhalten, was Militärs als

Manko beklagen. Wie soll im
übrigen die Politik reagieren,
wenn ihr von der Armee nicht
eindeutige Varianten vorgelegt
werden, die Armeeführung
Machbarkeitsfragen noch gar
nicht eindeutig beantworten kann
oder Chefs Probleme nach oben
weiterschieben statt sie zu lösen.
Hier wird der Vorrang der Poli-
tik schwierig.

In der bisherigen Diskussion um
das Armeeleitbild hat das VBS
keine gute Figur gemacht. Er-
kannte Probleme wurden nicht
ernst genommen, Vorbehalte und
Kritiken waren längstens be-
kannt. Sie hätten im laufenden

politischen und planerischen Pro-

zess berücksichtigt werden müs-
sen. Parlament, Wirtschaft, Kan-
tone und Milizorganisationen
haben Einwände eingebracht.
Diese konnten jedoch die Planer
des VBS nicht aus ihrer Ruhe

bringen.

Nach abgeschlossenem Ver-
nehm 1 assungsverfahren wi rd jetzt
das Armeeleitbild XXI im VBS
überarbeitet. Das bereinigte
Armeeleitbild XXI mit dem revi-
dierten Militärgesetz soll Ende
Oktober 2001 vom Bundesrat
verabschiedet und anschliessend

an das Parlament überwiesen
werden. Die Eidgenössischen
Räte könnten die Vorlagen in der

Frühjahrs- und Sommersession
2002 behandeln, mit einer even-
tuellen Differenzbereinigung in
der Flerbst- oder Wintersession
2002. Falls das Referendum er-

griffen würde, könnte die Volks-
abstimmung Mitte 2003 angesetzt
werden.

Fazit der Vernehmlassung zum
Armeeleitbild ist, dass sich die
Politiker von VBS-Planern nicht
vor vollendete Tatsachen stellen
lassen und damit in Zugszwang
geraten sollten. Es ist jetzt an der
Politik beziehungsweise am Par-

Der Gewalttourismus der selbsternann-
ten «Globalisierungsgegner» hat neben

vielen lästigen und ärgerlichen auch
eine positive didaktische Nebenwirkung:
Per Kontrast bringt er der Bevölkerung
der Europäischen Union die Einsicht
nahe, wie segensreich doch die Errun-
genschaft der offenen Binnengrenzen
ist. Zuerst hatte sich Österreich gezwun-
gen gesehen, zur besseren Absicherung
von Salzburg, wo ein internationales
Symposium stattfand, das «Überein-
kommen von Schengen» vorübergehend
zu suspendieren (was in Ausnahmesi-
tuationen durchaus vertragskonform ist)
und an der deutsch-österreichischen
Grenze die Einreisen wieder streng zu
kontrollieren. Sofort kam es zu Ver-
kehrszusammenbrüchen, endlosen War-
tezeiten und allgemeinem Wehklagen
unserer ungeduldigen Mobilitätsgesell-
schaft. Im Juli unternahm Italien, das

sich mit einer wahren «Kriegserklärung»
der Antiglobalisten anlässlich des G-8-
Gipfels in Genua konfrontiert sah, den-
selben Schritt. Wiederum kam es zu
Verkehrszusammenbrüchen und Warte-
schlangen, diesmal an der bis dahin offe-
nen und frei passierbaren österreichisch-
italienischen Grenze. Man ersehnte die
Rückkehr zu «Schengen», an das man
sich europaweit in der kurzen Zeit sei-

ner vollen Wirksamkeit bereits so ger-
ne gewöhnt hatte.

Bern sieht eine Chance für den Ein-
stieg ins verschlossene Paradies

Auch in der Schweiz ist «Schengen» in

lament, das Zepter in die Hand

zu nehmen. Anzupassen am Ar-
meeleitbild XXI (und den ande-

ren Vorlagen) gibt es noch eini-
ges und es sind noch lange nicht
alle Schwierigkeiten aus dem

Weg geräumt.

Die Zeitverhältnisse sehen nach

VBS heute so aus, dass die Armee
XXI erst ein Jahr später als vor-
gesehen, am 1. Januar 2004, star-
ten soll. Was in der Zwischenzeit
(mehr als zwei Jahre) mit der
Armee 95 geschehen soll, deren
Probleme sich laufend akzentu-
ieren, weiss eigentlich niemand
so ganz genau.

letzter Zeit zum oft zitierten, aber von
den wenigsten ganz verstandenen poli-
tischen Zauberwort geworden. Der Bun-
desrat hat schon seit Jahren bei zahllo-
sen Begegnungen mit Vertretern der EU
und der EU-Länder sein Ceterum cen-
seamus angebracht, die Schweiz möge,
in welcher Form auch immer, in den

Schengener Prozess einbezogen wer-
den. Die Antwort war stets ein trock-
nes Nein. Jetzt, da die EU gegenüber
der Schweiz gewichtige Desiderata gel-
tend macht - Bekämpfung des Zollbc-
trugs zu Lasten der EU sowie Zinsbe-

Steuerung von Auslandguthaben -, hat
das Eidgenössische Justiz- und Polizei-

département nach eigenem Bekunden
ein "window of opportunity" geortet,
also eine vielleicht einmalige Chance,
den Einstieg in das bisher verschlösse-

ne Schengener Paradies aufdem Umweg
eines bilateralen Verhandlungspokers zu

erzwingen.

Die Departementsvorsteherin, Bundes-
rätin Ruth Metzler, vermochte den

Gesamtbundesrat auf die bemerkens-
werte Position zu fixieren, die Schweiz
wünsche über eine vollständige Asso-

ziierung an das Schengener System zu
verhandeln - und zwar ohne jede Rosi-

nenpickerei - mit dem Ziel der inte-

gralen Übernahme sämtlicher Rechts-

normen. Die Gegenseite nahm das küh-
ne Begehren mit sichtlichem Erstaunen

entgegen und erklärte sich schliesslich
bereit, nach reiflicher Überlegung zu
gegebener Zeit mit einem Verband-

Die Schweiz und «Schengen»:
Zwischen Königs- und Irrweg
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Rundschau Die Schweiz und «Schengen»

lungsmandat zu diesem Thema aufzu-
warten.

In Bern wiederum wurde dies mit
Befriedigung als ein erster Teilerfolg auf
dem neuen bilateralen Langstreckenlauf
verbucht, der eben begonnen hat. Allen
Europa-Fachleuten in der Bundesver-

waltung ist dabei aber klar, dass sich

die Schweiz damit auf einen unendlich

schwierigen, auf Jahre zu veranschla-

genden Zweifrontenkampf mit völlig
ungewissem Ausgang eingelassen hat.

Die eine «Front» ist das Feilsehen mit
der EU und den EU-Ländern, die ande-

re die nationale Auseinandersetzung mit
kritischen und misstrauischen Oppo-
nenten in fast allen politischen Lagern.
Ein Scheitern, das die Grenzen der

Kooperationsform «Bilateralismus» ex-
emplarisch aufzeigen würde, ist durch-
aus möglich. Im Grunde wird sich die
Konsenssuche auf zwei Hauptprobleme
reduzieren.

Endziel ist ein «Raum der Freiheit,
der Sicherheit und des Rechts»

- «Schengen» ist nicht einfach ein Ver-

träglein, das man übernehmen kann
oder nicht, sondern ein - allerdings
wesentlicher - Mosaikstein in einem

grossen politischen Zusammenhang,
den die EU selber erst mit der Metho-
de von «trial and error» zu konkre-
tisicren im Begriff ist. Das Endziel,
das den Protagonisten vorschwebt,
steht unter dem Motto «Raum der

Freiheil, der Sicherheit und des

Rechts». Man mag dies pompös fin-
den und hat, wenn man den Slogan
allein am Status quo misst, wahr-
scheinlich sogar Recht. Angepeilt
aber wird ein kohärenter kontinenta-
1er Rechtsraum, der so komplex ver-
flochten ist wie vergleichsweise der

integrierte Binnenmarkt. Das Projekt
ist durchdrungen von der Unionslo-
gik einer solidarischen Gemeinschaft

von Mitgliedstaaten. Dazu kommt,
dass der bisherige Inhalt dieses

«Raums» eben nicht aus einem Guss

besteht, sondern sich als ein histo-
risch gewachsenes Durcheinander
von gemeinschaftsrechtlichen Abma-
chungen innerhalb und von zwi-
schenstaatlichen Abkommen ausser-
halb der EU- und EG-Grundverträge
präsentiert. Dies alles will besagen:
Es kommt schon fast der Quadratur
des Zirkels gleich, diesem unüber-
sichtlichen Wust, in dem alles irgend-
wie mit allem zusammenhängt, einen

Nichtmitgliedstaat assoziieren zu
wollen. Das wird das Hauptproblem
auf der EU-Seite sein.

- Auf der schweizerischen Seite aber

liegt das Hauptproblem in der Sou-

veränitätsfrage. Auch für den Bun-
desrat ist ja «Schengen» nur eine

Metapher für ein grösseres Ganzes.
So erklärte er in Beantwortung einer

Interpellation von Ständerat Hans-
Rudolf Merz: «Das Verhandlungs-
konzept der Schweiz ist im übrigen
ein umfassendes: Die Vcrhandlun-
gen mit der EU bzw. deren Mit-
gliedstaaten zielen auf eine breite

polizeiliche und justizielle Zusarn-
menarbeit sowie Asyl und Migrati-
on. Darunter fallen nicht nur die

Regelungen des <Schengener
Acquis>, sondern auch Bestrebungen
zur Verstärkung der Kooperation wie
etwa die Teilnahme an Europol
(Europäisches Polizeiamt).»

Auf der anderen Seite macht sich der
Bundesrat keine Illusionen darüber, dass

die Schweiz - sollte die EU in der Tat
einen Weg finden, sie als Drittland in
ihren «Raum der Freiheit, der Sicher-

lieit und des Rechts» zu integrieren -
Mitentscheidungsrechte erhalten wird.
Sie wird nicht nur den bisher angehäuf-
ten rechtlichen Acquis der EU, sondern
auch die Weiterentwicklungen tel quel
übernehmen müssen - und dies in einem
sehr breiten und politisch hochsensiblen
Themenfächer.

«Ein viel weiter gehender Eingriff
als der EU-Beitritt»

Diese staatsrechtlich schwer wiegende
Problematik hat Zürichs Justizdirektor,
Regierungsrat Markus Notter, in einem
Interview (Tages-Anzeiger, 16. Mai
2001) exemplarisch auf den Punkt

gebracht: «Wenn man den Bilateralis-
mus so weit treibt, dass man per bila-
teralem Vertrag in EU-Institutionen ein-

steigt, in denen man nichts zu sagen
hat, dann ist das ein viel weiter gehen-
der Eingriff in die verfassungsrechtli-
che Kompetenzordnung dieses Landes,
als wenn man der EU selbst beitreten
würde.» So ist es in der Tat. Man kann
auch sagen: Mit einer «bilateralen» Inte-
gration in das Geflecht der EU-Zusam-
menarbeit in Justiz und Innenpolitik (so
sie denn von der EU überhaupt als mach-
bar angesehen wird) begäbe sich die
Schweiz in eine ähnliche Rechtspositi-
on, wie sie sie mit einem anderen, the-
matisch noch weitläufigeren Assoziie-

rungsvertrag, nämlich dem Vertrag über
den Europäischen Wirtschaftsraum
(EWR), eingenommen hätte. Auch im
EWR, den die Schweizer Stimmbürger
am 6. Dezember 1992 abgelehnt haben,
hätte die Schweiz zwar ein Konsultati-
ons- und Mitspracherecht, aber strikt
kein Mitentscheidungsrecht gehabt: sie

hätte nicht nur einen gewaltigen gesetz-
lichen "Acquis", sondern auch einen nie

versiegenden Strom neu erlassener
Rechtsnormen in einem sehr breiten
Themenfächer ohne Mitentscheidung
übernehmen müssen.

Der Vergleich der beiden Situationen
macht allerdings einen wesentlichen
Unterschied deutlich: Der Bundesrat
selbst hatte seinerzeit klar gemacht, dass

der EWR wegen seiner im Grunde unak-

zeptablen institutionellen Grundstruktur
als Dauerlösung nichts taugt, hingegen
sehr wohl als ein Zwischenschritt auf
dem Weg zur EU-Vollmitgliedschaft
und als vorweggenommene Anpassung
an das EU-Rechtssystem, das man als

ein vollberechtigt mitbestimmendes Mit-
glied zu übernehmen gedachte. «Unse-

re Teilnahme am EWR kann nicht mehr
als das letzte Wort in unserer Integra-
tionspolitik gelten», las man in der Bot-

Schaft zur EWR-Vorlage. «Sic ist im
Rahmen einer Europastrategie zu sehen,

die in zwei Phasen ablaufen soll und
den vollumfänglichen Beitritt der
Schweiz zur EG zum Ziel hat. So stellt
sich unsere Beteiligung am EWR heu-

te als Etappe dar, die uns dem Bei-
trittsziel näher bringt.» Und an anderer
Stelle im selben Dokument: «Wir beab-

sichtigen nicht, es bei einer beschränk-
ten europäischen Integrationspolitik
bewenden zu lassen, die sich im wesent-
liehen auf deren wirtschaftliche Korn-

ponente beschränkt und kein Mitent-
scheidungsrecht umfasst.»

Eine satellisierende Lösung auf
unbestimmte Zeit

Heute aber ist das EU-Beitrittsziel zwar
in der bundesrätlichen Standard-Rheto-
rik noch vorhanden, in Wahrheit jedoch
auf den Sankt-Nimmerleinstag verscho-
ben. Die 80 Prozent Nein-Stimmen zur
Initiative «Ja zu Europa» widerspiegeln
zwar sicherlich nicht die grundsätzliche
Einstellung der Schweizer zur Beitritts-
frage; aber sie stehen nun einmal als

gewaltiges innenpolitisches Hindernis
auf dem Integrationsweg. Diese unsäg-
liehe Zahl von 80 Prozent hat der Bun-
desrat mit seinem ungeschickten Um-

gang mit dieser Abstimmungsvorlage
zu einem guten Teil selber provoziert.
Dazu kommt die mit Händen zu grei-
fende Ablehnung des EU-Beitrittsziels
durch massgebliche Kreise der Wirt-
schaft. Dies alles mag letztlich jeder so

bewerten, wie er es will: Als Tatsache

bleibt, dass an einen EU-Beitritt der
Schweiz für lange Jahre nicht zu den-
ken ist. Wenn also heute der Bundesrat
eine ohne Mitentscheidung versehene

Einbindung der Schweiz in die polizei-
liehe und justizielle Zusammenarbeit der
EU bejaht, so tut er dies, im Unter-
schied zur damaligen EWR-Vorlage,
eben nicht mit einer klaren Beitritts-
Perspektive, die den institutionellen
Geburtsfehler erträglich machen würde.

Angestrebt wird vielmehr eine die
Schweiz satellisierende Lösung auf
unbestimmte Zeit. Das aber wird für vie-
le Bürgerinnen und Bürger, selbst für
überzeugte Freunde der Europäischen
Union, schwer zu schlucken sein.

Hier stellt sich die Frage, was denn den

Bundesrat angesichts dieser Ausgangs-
läge bewogen hat, sich auf dieses gefähr-
liehe Terrain vorzuwagen. Man muss
annehmen: Es ist die Sorge über eine

heute schon in Ansätzen zu registrie-
rende Verschlechterung der schweizeri-
sehen Position angesichts der modernen
Formen grenzüberschreitender Sicher-

heitsbedrohungen; in einer Extrapolati-
on des bereits wenig erfreulichen Ist-
Zustands kommt die Regierung zum
Schluss, dass sich diese Schlechterstel-

lung exponentiell verschärfen wird, je
besser und wirksamer die kollektiven
Massnahmen der Gemeinschaft rund um
unser Land herum greifen werden. Bis-
her am drastischsten hat es der Bun-
desrat im Mai in Beantwortung einer

Interpellation von SVP-Nationalrat Ul-
rieh Schliier formuliert: «Der Einbezug

unseres Landes in das Schengener
Sicherheitsdispositiv würde somit der

Gefahr vorbeugen, dass die Schweiz zur
Drehscheibe der grenzüberschreitenden
organisierten Kriminalität und des inter-
nationalen Terrorismus in Europa wird.»
Starke Worte für eine starke Befürch-

tung.

Es geht gar nicht primär um die
«offenen Grenzen»

Man muss daher auch klar sehen: Wenn
der Bundesrat heute «Schengen» auf die

innenpolitische Agenda setzt, geht es

ihm nicht in erster Linie um die Frage
der offenen Grenzen; sie wären ein inter-
essanter (freilich bei vielen misstraui-
sehen Mitbürgern auch besonders um-
strittener) Nebeneffekt. Das Hauptinter-
esse richtet sich vielmehr auf die «flan-
kierenden Massnahmen», die das Prin-

zip der offenen Binnengrenzen erst

akzeptabel machen, insbesondere auf
das «Schengen Information System»
(SIS). Das ist eine heute schon mit enor-
men Mengen von Datensätzen (etwa 10

Millionen) bestückte und laufend er-

gänzte und aktualisierte elektronische
Datenbank, bzw. ein Verbund von natio-
nal, aber nach einheitlichen Standards

geführten Datenbanken, der Polizei-,
Zoll- und Grenzschutzbehörden in allen

angeschlossenen Ländern in Echtzeit

Zugang zu Informationen über ausge-
schriebene Personen, gesuchte Zeugen,
polizeilich zu überwachende Personen
sowie Sachen wie Autos, Waffen, Iden-

titätspapiere, Banknoten und derglei-
clien verschafft.

Ein zweites schweizerisches Hauptin-
teresse richtet sich auf den Komplex
«Dublin». Das «Übereinkommen von
Dublin» von 1990 ist ein vom Sehen-

gener System unabhängiger, aber es

logisch ergänzender, intergouverne-
mentaler Vertrag der EU-Länder, der

minutiös festlegt, welches Land unter
welchen Bedingungen für die - allei-

nige und abschliessende - Behandlung
eines Asylantrags zuständig ist. Mit die-

sein Abkommen wollen die EU-Länder
einen «Asyltourismus» unterbinden, bei

dem Bewerber in einem Land nach dem

andern ihr Glück versuchen; daher nennt

man es oft auch ein «Erstasylabkom-
men». Es liegt auf der Hand: Wenn ein

Asylbewerber gemäss «Dublin» in sei-

nem «Erstasylland» abgewiesen wird,
kann er in keinem anderen EU-Land
einen neuen Antrag stellen. Es bleibt
ihm in Westeuropa also praktisch nur
noch die Schweiz übrig. Nach langer

Vorbereitungszeit und Anlaufschwie-
rigkeiten haben die Signatarstaaten von
«Dublin» das elektronische Informati-

onssystem «Eurodac» eingeführt, das

die Durchsetzung von «Dublin» erst

möglich macht: Jeder Asylbewerber
muss bei jeder Antragstellung seine Fin-

gerabdrücke abgeben; über das System
«Eurodac» kann der Beamte ohne Ver-

zug abklären, ob der Bewerber schon

anderswo in der EU, möglicherweise
unter anderem Namen, ein Gesuch

gestellt hat.

Kurz: Der gesamte Komplex «Dublin»
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ist für die schweizerische Asylpolitik
von allergrösstem Interesse. Dabei gilt
es zu beachten, dass seit Inkrafttreten
des Vertrags von Amsterdam die Berei-
che Asyl und Migration formell in den

Zuständigkeitsbereich der Europäischen
Union gekommen sind. Bereits sind
mehrere wichtige Initiativen in diesen

Themenbereichen in der politischen
Pipeline der Union, und es ist wohl nur
eine Frage der Zeit, bis auch das bis-
her eigenständige, intergouvernementa-
le «Übereinkommen von Dublin» voll
in die EU-Strukturen eingegliedert wird

- genau so, wie es mit dem ursprüng-
lieh ebenfalls selbständigen, intergou-
vernementalen «Übereinkommen von
Schengen» bereits geschehen ist.

Das «Schengen-Visum» diskrimi-
niert den Schweizer Tourismus

Weniger ein Sicherheits- als vielmehr
ein wirtschaftliches Interesse bekundet
die Schweiz sodann an der gemeinsa-
men Visa-Politik der «Schengen-Staa-
ten». Jede diplomatische oder konsula-
rische Vertretung eines EU-Landes kann
das «Schengen-Visum» ausstellen, das

für alle am Schengen-System beteilig-
ten Länder Gültigkeit hat - nicht aber
für die Schweiz. Bei Reiseveranstaltern
in visapflichtigen Ländern besteht daher
die Tendenz, bei organisierten Europa-
Touren die Schweiz als Destination aus-
zuklammern.

Damit sind vielleicht die wichtigsten
Objekte des schweizerischen Interesses

aufgezählt, aber bei weitem nicht alle.
Eine minutiöse Schilderung der Initia-
tiven und Projekte der EU im Bereich
der polizeilichen und rechtlichen
Zusammenarbeit würde den Rahmen
dieses Beitrags sprengen.

Eine eher pessimistische
Zwischenbilanz

Welche Zwischenbilanz lässt sich heu-
te ziehen, da Verhandlungen mit der
EU über «Schengen», «Dublin» und die

polizeiliche und justizielle Zusammen-
arbeit noch nicht einmal angefangen
haben, sondern erst als «nicht unmög-
lieh» vage in Aussicht gestellt worden
sind?

- Der Bundesrat hat zweifellos Recht
mit seiner Analyse, dass die Schweiz
in Fragen der inneren Sicherheit in
eine potenziell gefährliche Schiefla-

ge gerät. Die Probleme, die er er-
kennt, sind ernsthafter Natur. Es be-
steht in der Tat Flandlungsbedarf.

- Bei der Beurteilung von «Schengen»
werden naivere Gemüter im Land
sich vorab ob der Vorstellung ent-
setzen, dass an unseren Landesgren-
zen die Personenkontrollen entfallen
würden. Dies ist indessen nur ein
sekundäres Problem. Mit Recht gelas-
sen kann der Bundesrat darauf hin-
weisen, «dass die traditionellen
Grenzkontrollen bei gegenwärtig
durchschnittlich 700 000 täglichen
Grenzübertritten, 320 000 Fahrzeu-

gen sowie einer Zahl von 150 000

Grenzgängern heute kaum mehr

jenen Sicherheitskordon zu bieten

vermögen, der von ihnen erwartet
wird. Auch sie beschränken sich letzt-
lieh auf Stichkontrollen, welche

lediglich einen kleinen Prozentsatz
aller Grenzübertritte erfassen» (Ant-
wort auf Interpellation Merz). Die

«Schengen»-Länder selbst praktizie-
ren andere, nicht an die Grenzlinie
gebundene Formen der Kontrolle mit
mobilen Einheiten im rückwärtigen
Raum und gezielten Aktionen bis hin

zur umstrittenen «Schleierfahndung».
Jedes Vertragsland ist in dieser Hin-
sieht ziemlich frei in der Ausgestal-
tung seines Kontrollniveaus; es ist

nicht einzusehen, weshalb es nicht
auch der Schweiz gelingen sollte, ein

massgeschneidertes Sicherheitskon-

zept zu entwickeln, das Grenzschutz,
Zollbehörden und kantonale Polizei-
korps in einer sinnvollen Zusam-
menarbeit vernetzt und letztlich
womöglich effektiver arbeitet als die

vertraute Zollkontrolle.

- Bleiben also die beiden erwähnten

Haupthindernisse: die Schwierigkeit,
ein Drittland in einen so komplexen
Bereich gemeinschaftlicher Politik zu
integrieren, und die bittere Pille des

fehlenden Mitentscheidungsrechts.
Auf Grund der innenpolitischen Rah-

menbedingungen hat der Bundesrat
kaum eine andere Wahl, als einen
Durchbruch auf dem steinigen Weg
mindestens zu versuchen; denn: «Die
bi- und multilateralen Gestaltungs-
möglichkeiten mit unseren Nachbar-
Staaten im Bereich der grenzüber-
schreitenden polizeilichen und recht-
liehen Kooperation ausserhalb der

Schengener Zusammenarbeit sind
ausgereizt» (Antwort auf Interpella-
tion Schlüer). Leider ist aber das Risi-
ko sehr gross, dass das Projekt nach
Jahren des Feilschens und Verhan-
delns entweder am Widerstand von
EU-Ländern oder - was wahrschein-
licher ist - am Widerstand des

Schweizer Stimmbürgers scheitern
wird.

- Wenn aber die Grundanalyse des

Bundesrats richtig ist, dass nämlich
Gefahr im Verzug ist und sich die

Schweiz zusehends in ein gefährli-
ches sicherheitspolitisches Abseits

begibt, dann wäre dieses pessimisti-
sehe Szenario mit seinen unnütz ver-
lorenen Jahren eine schlimme Sache.

Vielleicht ist der «Bilateralismus»
halt doch nicht das Ei des Kolum-
bus...

Quelle: Aus dem Wochenbericht der Bank Julius Bär

Abstimmungskampf

Die Gruppe Schweiz ohne
Armee (GSoA) hat kürzlich
den Abstimmungskampf für
ihre zwei Initiativen «Für eine

Schweiz ohne Armee» und
«Für einen freiwilligen Zivilen
Friedensdienst» eröffnet.

Der Kampfjet Tiger F-5 im auffälli-
gen Tiger-Design (links im Bild) fin-
det als Werbeträger für den neu-
en Verbund der diesjährigen
Schweizer Armeesportanlässe in

weiten Kreisen Anklang.

Vo/v Oberst Da/viel Fübbcr

Zum Abschluss der Swiss Air
Force Competition vom 31.

August und 1. September - dem

armeesportlichen Wettkampf der
Schweizer Flugwaffe - fand auf
dem Militärflugplatz in Emmen
der Höhepunkt in Form einer
Flugvorführung und einer Aus-
Stellung statt. An den zweitägi-
gen Wettkämpfen beteiligten sich
250 Teilnehmer aus der Schweiz
und sechs weiteren Ländern.

Zum begehrten Titel des «Meis-
ters der Luftwaffe» kam eine
Patrouille bestehend aus Oblt
Clément Leu aus Morges und Sdt

Jürg Hegner aus Galgenen. Auf
dem zweiten Rang folgten Hptm
Alex Molles aus Tegna und Oblt
Cello Bartholdi aus Uetikon. Den
dritten Platz belegten Oblt Manu-
el Willi aus Ostermundigen und
Sdt Marco Fontaneiii aus Thun.
Die drei erstplatzierten Patrouil-
len stammen aus der Fallschirm-
aufklärer-Kompanie 17.

Beste ausländische Mannschaft
wurden die Luftwaffen-Füsiliere
aus Frankreich.

2SLC'

Ebenfalls im Rahmen der Swiss
Air Force Competition fand am
Samstag eine öffentliche Präsen-
tation der Schweizer Luftwaffe
statt, die trotz des misslichen
Wetters von schätzungsweise
12 000 Zuschauern besucht wur-
de. Am verregneten Himmel über
Emmen wurden unter anderem
die F/A-18 Hornet, der Super
Puma und der Tiger F-5 vorge-
führt. Flöhepunkte waren die
atemberaubenden Vorführungen
der Patrouille Suisse und des PC-
7-Teams.

Militärversicherung
und Haftung des

Bundes

-r. Das Bundesgericht bleibt bei
seiner Rechtsprechung, wonach
die Militärversicherung keine
Versicherung im technischen
Sinn ist und es sich bei den

Bestimmungen des Militärver-
Sicherungsgesetzes um cigent-
liehe Haftungsbestimmungen
handelt (BGE 103 Ib 276 E.4).
Dazu die «Neue Zürcher Zei-
tung»: «Die Frage ist von gros-
ser praktischer Bedeutung,
wenn jemand sich für die von
der Militärversicherung nicht
gedeckten Folgen eines Unfalls
an der Eidgenossenschaft
schadlos halten will.»

Der Bund haftet gemäss
Militärgesetz grundsätzlich für
Schaden, den Armeeangehöri-
ge oder Truppen verursachen
und könnte daher auch für nicht
von der Militärversicherung
übernommene Unfallfolgen be-

langt werden.

Bereits am Vortag der Militarflugschau in Emmen traf viel Publikum trotz
schlechtem Wetter ein. Fotos: Meinrad A. Schuler

Tadellose Militärflugschau in Emmen
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